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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: SANA GUARD 2
· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

· VerwendungssektorSU1   Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
· ProduktkategoriePC8   Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Desinfektionsmittel
Reiniger

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
BouMatic Gascoigne Melotte
31 Rue Jules Mélotte
B-4350 Remicourt
BELGIUM

· Auskunftgebender Bereich:
Legal Department
e-mail: cmalbrouck@boumatic.com

· Notrufnummer: Tel.-Nr.: +1813-248-0585

2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

C; Ätzend

R34:   Verursacht Verätzungen.

N; Umweltgefährlich

R50:   Sehr giftig für Wasserorganismen.

R31:   Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Zusätzliche Angaben:
(Fortsetzung auf Seite 2)
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S-Sätze:
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung und Schutzbrille /
Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).
S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate
ziehen.
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

· Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme

GHS05 GHS09

· SignalwortGefahr

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhypochloritlösung

· Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

· Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
· Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3

Natriumhypochloritlösung
 C R34;  N R50

R31
 Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400

10-25%

· Zusätzliche Hinweise:Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Niemals etwas durch den Mund verabreichen.

· Nach Einatmen:Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Sofort ärztlichen Rat einholen.
Niemals etwas durch den Mund.

· Hinweise für den Arzt:
· Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem
Schaum bekämpfen.

· Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Ein Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann
gesundheitsschädlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall können sich bilden:
- Chlor (Cl2)

· Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung:Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerät anlegen.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

· Umweltschutzmaßnahmen:
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Verwenden Sie ein Säureneutralisator.
Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine Lösemittel benutzen.

· Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
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7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nicht mischen mit Säure Reaktionsprodukte (scale-Entferner) und Ammoniak-Produkte.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Stets in Behältern aus dem gleichen Material wie das Original zu behalten.
Empfohlene Arten von Verpackungen:
- Dosen
Als Verpackungsmaterial:
- Polyethylen
- Kunststoff
Ungeeignete Verpackungsmaterialien:
- Metal

· Zusammenlagerungshinweise:Nicht zusammen mit Säuren lagern.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Behälter dicht geschlossen halten.
Halten Sie Bei Temperaturen nicht über 30°C.

· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· Spezifische EndanwendungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden
Grenzwerten.

· Zusätzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 In Arbeitsstätten wo das Produkt ständig gehandhabt wird, Augenduschen vorsehen.

· Atemschutz:
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
Art der Filteranlage mit Lüftung:
Tragen Sie Gebläsefiltergeräte Helm oder Haube (TH Turbo Hood).

· Handschutz:

Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 5)
 DE



Seite: 5/8

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.12.2011 überarbeitet am: 19.12.2011

Handelsname: SANA GUARD 2

(Fortsetzung von Seite 4)

DR

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

· Handschuhmaterial
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Handschuhe aus PVC
Handschuhe aus PVA
Butylkautschuk
Undurchlässige Handschuhe konform mit der Norm NF EN 374.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

Vor der Handhabung, ist es notwendig, eine Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen konform mit der Norm NF
EN 166.
Im Falle eines erhöhten Gefahr, verwenden Sie einen Gesichtsschutz, um das Gesicht zu schützen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: Flüssig
Farbe: Hellgelb

· Geruch: Chlorartig

· pH-Wert bei 20°C: 11

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dampfdruck: > 300 kPa (3 bar)

· Dichte: > 1 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollständig mischbar.

· Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10 Stabilität und Reaktivität

· Reaktivität
· Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Möglichkeit gefährlicher ReaktionenKontakt mit Säuren setzt giftige Gase frei.
· Zu vermeidende BedingungenHitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
· Unverträgliche Materialien:
Fernhalten von:
- Säuren
- Metalle
- Organische Stoffe
- Pulverförmige Metalle (Aluminium, Magnesium, Kalium, Natrium und Zink)
- Amine

· Gefährliche Zersetzungsprodukte:Thermische Zersetzung erzeugen kann Chlor (Cl2)

11 Toxikologische Angaben

· Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7681-52-9 Natriumhypochloritlösung
Oral LD50 5800 mg/kg (mouse)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut:Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.
· am Auge:Starke Ätzwirkung.
· Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Mai irreversible Schäden an der Haut, sichtbare Nekrose durch die Epidermis und Dermis, nach der
Exposition von drei Minuten bis eine Stunde verursachen.
Verätzungsreaktionen sind durch Geschwüre, Blutungen, blutige Krusten typisiert und am Ende einen
Beobachtungszeitraum von 14 Tagen durch Verfärbung aufgrund der Haut Blanchieren, komplett haarlose
Bereiche und Narben.
Längerer oder wiederholter Kontakt mit der Mischung kann die natürliche Fett aus der Haut und kann nicht-
allergische Dermatitis bei Kontakt und Absorption durch die Haut zu entfernen.

· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für
Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Ätzend
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiseröhre und des Magens.

12 Umweltbezogene Angaben

· Toxizität
· Aquatische Toxizität:Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Persistenz und AbbaubarkeitKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Sonstige Hinweise:
Stoffe Akute Toxizität Kategorie 1: CAS: 7681-52-9 NATRIUMHYPOCHLORITLÖSUNG ...% CL AKTIV
Fischtoxizität: 0,01 <LC50 ≤ 0,1 mg/l; Factor M = 10
Mischungen: Es liegen keine Informationen über die aquatische Toxizität des Gemisches.

· Verhalten in Umweltkompartimenten:
· BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Mobilität im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Ökotoxische Wirkungen:
· Bemerkung:Sehr giftig für Fische.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
 DE



Seite: 7/8

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.12.2011 überarbeitet am: 19.12.2011

Handelsname: SANA GUARD 2

(Fortsetzung von Seite 6)

DR

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.
sehr giftig für Wasserorganismen

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· Andere schädliche WirkungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

· Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Der Umgang mit den gemischten Abfällen und/oder sein Behälter sind in Übereinstimmung mit der Richtlinie
2008/98/EG bestimmt werden.
Recyceln oder entsorgen Sie in Übereinstimmung mit gültiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen
zugelassenen Abfallsammler oder einen Entsorgungsfachbetrieb.
Nicht kontaminieren ins Erdreich oder Wasser mit Abfall, nicht über sie zu verfügen in der Umwelt.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Vollständig entleerte den Container. Halten Sie das Etikett (en) auf dem Behälter. Schicken Sie an ein
zertifiziertes Entsorgungsunternehmen.

· Empfohlenes Reinigungsmittel:Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

· UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1791

· Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR 1 7 9 1  H Y P O C H L O R I T L Ö S U N G ,

UMWELTGEFÄHRDEND
· IMDG, IATA HYPOCHLORITE SOLUTION

· Transportgefahrenklassen

· ADR

· Klasse 8 Ätzende Stoffe
· Gefahrzettel 8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Corrosive substances.
· Label 8 

· Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA III

(Fortsetzung auf Seite 8)
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· Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein
· Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

· Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den VerwenderAchtung: Ätzende Stoffe
· Kemler-Zahl: 80
· EMS-Nummer: F-A,S-B
· Segregation groups Hypochlorites

· Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· ADR
· Begrenzte Menge (LQ) LQ7
· Beförderungskategorie 3 
· Tunnelbeschränkungscode E 

· UN "Model Regulation": U N 1 7 9 1 ,  H Y P O C H L O R I T L Ö S U N G ,
UMWELTGEFÄHRDEND, 8, III

15 Rechtsvorschriften

· Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

· Wassergefährdungsklasse:WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
· Stoffsicherheitsbeurteilung:Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Relevante Sätze
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

R31 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R34 Verursacht Verätzungen.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

· Datenblatt ausstellender Bereich:Legal Department
· Ansprechpartner:Mrs. Malbrouck
· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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